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Parteienverkehr: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr | Dienstag von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr 
 

RICHTLINIEN 
 

zur Benützung der Spiel- und Fußballplätze 
(Steinspielplatz Enzesfeld, Spielplatz Eckhlgasse Enzesfeld, Spielplatz Lindabrunn 

 
 
1. Die Spiel- und Fußballplätze dürfen nur nach erfolgter schriftlicher Genehmigung der 

Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn benützt werden. 
 

2. Der Benützer muss bei Michael Osztovics abklären, ob der gewünschte Termin verfügbar 
ist (Gemeindeamt, 1. Stock, Zimmer 14, DW 72) 

 
3. Der Benützer erhält eine schriftliche Benützungsbewilligung.  

 
4. Der Benützer erhält am Gemeindeamt zu den Parteienverkehrszeiten den Schlüssel für 

den Fußballplatz. 
 

5. Die Benützungsgebühr beträgt für: 
a. den Fußballplatz Enzesfeld für jeweils 2 Stunden bis zu 10 Personen € 70,00 

ab 11 Personen € 300,00 
b. einen Teil des Steinspielplatzes Enzesfeld € 70,00 
c. einen Teil des Spiel- bzw. Fußballplatzes beim Symposion € 70,00 

 
6. Die Benützungsgebühr ist unmittelbar nach der Erteilung der Benützungsbewilligung 

mittels Zahlschein einzuzahlen. 
 

7. Diverse Abfälle sind vom Benützer des Spiel- und Fußballplatzes nach Ende der 
Benützung, spätestens jedoch bis 12.00 Uhr des darauffolgenden Tages zu entfernen. 
Dazu muss der Benützer sich Restmüllsäcke des GVA besorgen. Diese sind am 
Gemeindeamt (Bürgerservice, Erdgeschoß, Zimmer 1) erhältlich.  

 
8. Für den Fall, dass die geplante Benützung begründet nicht erfolgen kann, wird die 

eingezahlte Benützungsgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 10,00 Euro 
rückerstattet.  

 
9. Die Spiel- und Fußballplätze werden grundsätzlich nur an ortsansässige Personen und 

Vereine vergeben. 
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